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Geschäftsordnung  
des Hochschulrats  
der Fachhochschule Aachen
vom 21. August 2008 – FH-Mitteilung Nr. 106/2008) 
in der Fassung der Bekanntmachung der Änderungsordnung 
vom 11. Dezember 2013 – FH-Mitteilung Nr. 118/2013 
(Nichtamtliche lesbare Fassung)

 

§ 1  |  Aufgaben 

Der Hochschulrat berät das Rektorat und übt die Aufsicht 
über dessen Geschäftsführung aus. Er ist oberstes 
Strategie- und Aufsichtsgremium der Hochschule und 
unterstützt das Rektorat bei der strategischen Weiter
entwicklung der Hochschule. Zu seinen Aufgaben gehören 
insbesondere:

1.	 die Wahl und Abwahl der Mitglieder des Rektorats;

2.	 die Zustimmung zum Hochschulentwicklungsplan und 
zum Entwurf der Zielvereinbarung;

3.	 die Zustimmung zum Wirtschaftsplan, zur 
unternehmerischen Hochschultätigkeit und zu einer 
Übernahme weiterer Aufgaben der Hochschule;

4.	 die Stellungnahme zum jährlichen 
Rechenschaftsbericht des Rektorats und zu den 
Evaluationsberichten;

5.	 Stellungnahmen in Angelegenheiten der Forschung, 
Kunst, Lehre und des Studiums, die die gesamte 
Hochschule oder zentrale Einrichtungen betreffen oder 
von grundsätzlicher Bedeutung sind;

6.	 die Entlastung des Rektorats.

§ 2  |  Mitglieder, Amtszeit

(1) Der Hochschulrat besteht gemäß Grundordnung der 
Fachhochschule Aachen aus acht Mitgliedern, von denen 
mindestens fünf Externe im Sinne des § 21 Absatz 8 HG 
sind. Sie sind ehrenamtlich tätig und an Weisungen nicht 
gebunden.

(2) Die Mitglieder des Rektorats sowie die Gleichstellungs-
beauftragte der Hochschule nehmen an den Sitzungen des 
Hochschulrats beratend teil.

(3) Die Mitglieder des Hochschulrates werden vom Ministe-
rium für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Eine 
Wiederwahl der Hochschulratsmitglieder ist möglich. Die 
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Hochschulratsmitglieder bleiben bis zur Bestellung ihrer 
Nachfolger im Amt.

§ 3  |  Vorsitz

(1) Der Hochschulrat wählt mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seinen 
externen Mitgliedern sowie eine Stellvertreterin oder 
einen Stellvertreter.

(2) Die oder der Vorsitzende vertritt den Hochschulrat 
gegenüber der Hochschule und nach außen. 

(3) Die Wahl der oder des Vorsitzenden findet in der Regel 
in der ersten Sitzung des Hochschulrats statt. Die Amtszeit 
beginnt unmittelbar nach der Wahl. Die oder der Vor
sitzende kann mit der in Absatz 1 genannten Mehrheit 
abgewählt werden.

§ 4  |  Einberufung und Leitung 
der Sitzungen

(1) Der Hochschulrat ist mindestens viermal im Jahr ein
zuberufen und immer dann, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder dies verlangt. Er berät und beschließt auf 
Einladung der oder des Vorsitzenden unter Einhaltung 
einer Ladungsfrist von zwei Wochen. Für nachträglich ein-
gereichte Vorlagen wird ein Nachsendetermin von fünf 
Werktagen vor der Sitzung festgelegt. In dringenden Fällen 
kann die Ladungsfrist auf fünf Werktage verkürzt werden. 
Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

(2) Die Tagesordnung und alle erforderlichen Unterlagen 
sind der Einladung beizufügen. In die Tagesordnung sind 
alle Punkte aufzunehmen, die bis zur Versendung der Ein-
ladung von den Hochschulratsmitgliedern, dem Rektorat 
oder der Gleichstellungsbeauftragten mitgeteilt worden 
sind. Die Tagesordnung wird an alle Mitglieder, das Rekto-
rat, die Gleichstellungsbeauftragte und die zuständige 
Ministeriumsvertretung versandt.

(3) Die Einladung sowie sonstige Mitteilungen können per 
Post, Fax oder E-Mail versandt werden.

(4) Die oder der Vorsitzende leitet die Sitzungen.

(5) Zu Beginn einer Sitzung wird die Tagesordnung fest
gestellt. Änderungen der Tagesordnung erfolgen mit ein
facher Stimmmehrheit.

(6) Über jede Sitzung wird ein Protokoll angefertigt, das 
von der oder dem Vorsitzenden und der Schriftführerin 
oder dem Schriftführer unterzeichnet wird. Das Protokoll 
wird allen Mitgliedern, dem Rektorat, der Gleichstellungs-
beauftragten sowie der Ministeriumsvertretung gemein-
sam mit den Unterlagen der nächsten Sitzung zugeleitet. 
Das Protokoll wird in der jeweiligen Folgesitzung ge
nehmigt.

(7) Zur ersten Sitzung eines Hochschulrats lädt die amtie-
rende Rektorin oder der amtierende Rektor. Bis zur Wahl 
der oder des Vorsitzenden leitet ein Hochschulratsmitglied 
die Sitzung.

§ 5  |  Abstimmungen und 
Wahlen

(1) Der Hochschulrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung 
ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die Hälfte 
seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die 
Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Sitzung festgestellt. 
Bei Verhinderung können die Mitglieder ihr Stimmrecht 
vor der Sitzung durch schriftliche Erklärung per Post, Fax 
oder E-Mail gegenüber der oder dem Vorsitzenden auf ein 
anderes stimmberechtigtes Mitglied übertragen. In diesem 
Fall gilt das abwesende Mitglied als anwesend. Jedes Mit-
glied darf insgesamt nicht mehr als zwei Stimmrechte 
wahrnehmen. 

(2) In unaufschiebbaren Angelegenheiten entscheidet die 
oder der Vorsitzende; dies gilt nicht für Wahlen. Die Gründe 
für die Entscheidung und die Art der Erledigung sind dem 
Hochschulrat unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der stimmberech-
tigten Mitglieder gefasst. Die Mehrheit ist erreicht, wenn 
die Mehrheit der Hochschulratsmitglieder für einen Antrag 
stimmt. Bei Stimmengleichheit* gibt die Stimme der oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Wird die Mehrheit nicht 
erreicht und wird ein Antrag auch nicht mit der Mehrheit 
der Stimmen der Mitglieder abgelehnt, ist bei der nächsten 
Sitzung über den entsprechenden Punkt erneut zu beraten 
und abzustimmen. Die Beschlussfassung erfolgt dann mit 
einfacher Mehrheit. Die einfache Mehrheit ist erreicht, 
wenn die Zahl der Ja-Stimmen die Zahl der Nein-Stimmen 
übersteigt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Auf die geänderten 
Abstimmungsmodalitäten ist in der Einladung zu dieser 
Sitzung hinzuweisen.

(4) Abstimmungen erfolgen offen. Auf Verlangen eines 
Mitglieds ist geheim abzustimmen. Der Wortlaut der zur 
Abstimmung gestellten Beschlüsse wird vor der Abstim-
mung festgelegt.

(5) Bei Vorliegen mehrerer Anträge auf Abstimmung wird 
der weitestgehende zuerst abgestimmt.

(6) Eine Abstimmung kann im Umlaufverfahren durch 
Stimmabgabe per Post, Telefax oder E-Mail erfolgen. Den 
Mitgliedern sind die für die Stimmabgabe notwendigen 
Unterlagen rechtzeitig zuzusenden. Widerspricht ein 
Mitglied der Abstimmung im Umlaufverfahren, ist die An-
gelegenheit in der nächsten Sitzung zu beraten. Das Ergeb-
nis der Abstimmung ist in der nächsten Sitzung bekannt zu 
geben.

*	 Vier Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und/oder Enthaltungen.
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(7) Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichenden 
Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum darlegen, 
sofern dieses in der Sitzung vorbehalten worden ist. Das 
Sondervotum ist in das Protokoll aufzunehmen.

(8) Wahlen erfolgen geheim; eine Wahl im Umlaufverfahren 
ist nicht möglich. 

§ 6  |  Ausschüsse

Der Hochschulrat kann für bestimmte Aufgaben, insbeson-
dere in personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten, 
Entscheidungsbefugnisse auf Ausschüsse widerruflich 
übertragen. Ausschüsse bestehen aus mindestens drei 
stimmberechtigten Mitgliedern des Hochschulrates. Über 
Beschlüsse von Ausschüssen ist dem Hochschulrat in 
dessen nächster Sitzung zu berichten. Für Ausschüsse 
gelten die Bestimmungen der §§ 3 bis 5 entsprechend.

§ 7  |  Umsetzung von 
Beschlüssen

Die Umsetzung von Beschlüssen erfolgt durch die Hoch-
schulverwaltung im Auftrag des Hochschulrats. 

§ 8  |  Grundsätze der Wahl des 
Rektorats

(1) Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem Rektor, 
der Kanzlerin oder dem Kanzler sowie nichthaupt
beruflichen Prorektorinnen oder Prorektoren, deren An-
zahl der Hochschulrat  bestimmt. Rektorin oder Rektor und 
Kanzlerin oder Kanzler werden vom Hochschulrat mit der 
Mehrheit der Stimmen des Gremiums gewählt. Sie müssen 
eine abgeschlossene Hochschulausbildung und eine der 
Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung be
sitzen. 

(2) Auf Vorschlag der designierten Rektorin oder des 
designierten Rektors wählt der Hochschulrat die nicht-
hauptberuflichen Prorektorinnen oder Prorektoren mit der 
Mehrheit seiner Stimmen. Die nichthauptberuflichen Pro-
rektorinnen oder Prorektoren werden aus dem Kreis der 
Professorinnen und Professoren gewählt. Eine Prorektorin 
oder ein Prorektor kann aus der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen. 

(3) Wiederwahl ist zulässig.

(4) Die Wahl der Rektorin oder des Rektors soll nach 
Möglichkeit sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit der 
amtierenden Rektorin oder des amtierenden Rektors statt-
finden. 

§ 9  |  Findungskommission

(1) Die Wahlen werden durch eine Findungskommission 
vorbereitet. Der Hochschulrat sowie der Senat entsenden 
jeweils drei ihrer stimmberechtigten Mitglieder in die 
Findungskommission. Die Gleichstellungsbeauftragte 
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der 
Findungskommission teil.

(2) Die Findungskommission soll auf Einladung der oder 
des Vorsitzenden des Hochschulrats ein Jahr vor Ablauf 
der Amtszeit des amtierenden Rektorats zusammentreten 
und wird hierfür rechtzeitig besetzt. 

(3) Die Findungskommission wählt aus ihrer Mitte einen 
Vorsitz und einen stellvertretenden Vorsitz. Die Findungs-
kommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend ist. 

§ 10  |  Wahl der 
hauptberuflichen 
Rektoratsmitglieder

(1) Die hauptberuflichen Mitglieder des Rektorats werden 
vom Hochschulrat ausgeschrieben. Die Findungskommis-
sion erarbeitet hierfür Vorschläge für Auswahlkriterien 
und den Ausschreibungstext. Diese sollen bis spätestens 
vier Monate vor dem Wahltermin dem Hochschulrat vor
gelegt sein. 

(2) Auf der Grundlage der eingegangenen Bewerbungen so-
wie eventueller persönlicher Vorstellungen der Bewerbe-
rinnen und Bewerber – ggf. in einer gemeinsamen Sitzung 
mit dem Hochschulrat – legt die Findungskommission dem 
Hochschulrat Wahlempfehlungen vor. 

(3) Der Hochschulrat wählt die hauptberuflichen Rektorats-
mitglieder in getrennten Wahlen mit der Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder. Wird auch in einem zweiten 
Wahlgang die Mehrheit nach Satz 1 nicht erreicht, legt die 
Findungskommission erneut Wahlempfehlungen vor. Eine 
Übertragung des Stimmrechts nach § 5 Absatz 1 Satz 3 ist 
ausgeschlossen.

(4) Die Wahlen bedürfen der Bestätigung durch den Senat 
mit der Mehrheit seiner Stimmen. Wird eine Wahl inner-
halb der in der Grundordnung festgelegten Frist von 
12 Wochen vom Senat nicht bestätigt, kann der Hochschul-
rat mit der Mehrheit von drei Vierteln seiner Stimmen die 
Bestätigung ersetzen; soweit Mitglieder der Hochschule 
Mitglieder des Hochschulrates sind, reicht eine Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Stimmen. Mit der Bestätigung 
durch den Senat oder die Ersetzung der Bestätigung durch 
den Hochschulrat ist die oder der Gewählte designierte 
Rektorin oder designierter Rektor.
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§ 11  |  Wahl der nicht 
hauptberuflichen 
Rektoratsmitglieder

(1) Zu den Vorschlägen für die Wahl der nicht hauptberuf-
lichen Rektoratsmitglieder durch die designierte Rektorin 
oder den designierten Rektor gibt die Findungskommission 
dem Hochschulrat Wahlempfehlungen. 

(2) Für die Wahlen gilt § 10 Absatz 3 Satz 1 entsprechend. 
Wird auch in einem zweiten Wahlgang die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht, legt die designierte Rektorin oder 
der designierte Rektor erneut Vorschläge vor.

(3) § 10 Absatz 4 Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

§ 12  |  Abwahl von 
Rektoratsmitgliedern

(1) Der Hochschulrat kann nach Anhörung des Senats jedes 
Mitglied des Rektorats mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Stimmen abwählen; mit der Abwahl ist die Amtszeit 
des abgewählten Mitglieds beendet. 

(2) Vor einer Abwahl ist dem betreffenden Rektorats
mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Unver-
züglich nach einer Abwahl ist ein Wahlverfahren entspre-
chend §§ 8 ff. einzuleiten. Die Vorbereitung der Wahl ist so 
zügig wie möglich durchzuführen.

§ 13  |  Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Hochschulrats sind zur Verschwiegen-
heit über Angelegenheiten verpflichtet, deren Geheim
haltung zur Wahrung der Interessen der Fachhochschule 
Aachen erforderlich ist. Die Verpflichtung besteht nach 
Beendigung der Mitgliedschaft fort.

§ 14  |  Aufwandsentschädigung 

Die Tätigkeit der Hochschulratsmitglieder ist ehrenamtlich. 
Die Mitglieder des Hochschulrats erhalten eine pauschale 
Aufwandsentschädigung von 500 €, der oder die Hoch-
schulratsvorsitzende von 1.000 €, für die Teilnahme an 
den Sitzungen des Hochschulrats. Reisekosten zu allen 
Sitzungen werden in Anwendung des Landesreisekosten-
rechts erstattet.

§ 15  |  Inkrafttreten**, 
Veröffentlichung

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Verkündungsblatt der Fachhochschule 
Aachen (FH-Mitteilungen) in Kraft.

**	 Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Geschäftsordnung 
in der ursprünglichen Fassung vom 21.08.2008 (FH-Mitteilung 
Nr. 106/2008). Das Inkrafttreten und der Anwendungsbereich 
der hier integrierten Änderungen (Änderungsordnung vom 
11.12.2013 – FH-Mitteilung Nr. 118/2013) ergeben sich aus 
der Änderungsordnung.
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